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RICHTLINIEN

DERSTADTAACHEN

ZUR FÖRDERUNGDESSPORTS

DieStadtAachenfördertdenSportinder StadtAachendurchfolgendeMaßnahmen:

I. Bereitstellunastädt.Sportstätten

DieStadtAachenfördertdenSportdurchPlanung,BauundUnterhaltungstädt.Sportstätten.DieseSportstätten
stehendenVereinenundanderenOrganisationenfürdiesportlicheNutzungzurVerfügung.Obundinwieweithierfür

Entgeltezu zahlensind, regeltdie vom Ratder StadtbeschlosseneEntgeltordnungfür die Benutzungder
SportstättenundSchwimmbäderderStadtAacheninihrerjeweilsgültigenFassung.

11. FörderunaderVereinsaktivitäten

Die Sportvereine,die in der Stadt Aachenansässigsowie Mitgliedeines dem LandessportbundNRW
angeschlossenenSportfachverbandesunddesStadtsportbundesAachensind,erhaltenSportförderungsmittelin
FormeinesPauschalzuschusses. .
DieHöhederPauschalewirdermittelt,indemdieZahlderVereinsmitgliederbiszum18.Lebensjahrzugrunde

gelegtwird.DadieAbschlusslistedes Landessportbundeserst im JulijedenJahreserstelltwird,werdendie. .

MitgliederzahlendesVorjahreszugrundegelegt.
Die Höheder Pauschalerichtetsich nachdem Haushaltsansatz.Aus dem Quotienten"Haushaltsansatz"geteilt

durch"AnzahlallerjugendlicherMitglieder"ergibtsichdannderentsprechendeFörderbetragproMitglied.

Zuschussbeträgeunter 25 EUR werden nicht ausgezahlt.Es werden nur die Sportvereineberücksichtigt,die

mindestens10Jugendlichehaben.

111. Sonderzuschüsse

UnterderVoraussetzung,dassentsprechendeHaushaltsmittelzurVerfügungstehen,gewährtdieStadtAachenauf

AntragZuschüssefür:



1) Bau und Unterhaltung vereinseigener Sportstätten

Fürden Neu-,Um-und Erweiterungsbausowiefür die SanierungundModernisierungder sportlich

genutztenFlächenvereinseigenerSportstättenwird-imRahmenderverfügbarenMittel- einZuschussin
Höhevonbiszu30%deralsförderungswürdiganerkanntenKostenalsFehlbedarfszuschussgewährt.

Näheresregelndie"RichtlinienfürdieGewährungvonZuschüssenfürSportbaumaßnahmendurchdie
StadtAachen".

Außerdemerhaltendie AachenerSportvereineZuschüssezur UnterhaltungvereinseigenerSportstätten.

DerenHöherichtetsichnachdenverfügbarenMittelnfürdasjeweiligeJahrunddeninsgesamtanfallenden

regelmäßigwiederkehrendenKostenzur Unterhaltungder Sportstätten(Reinigungskosten,Versicherun-

gen,Grundbesitzabgaben,Reparaturen/Wartungsarbeiten,Energiekosten,Personalkosten).

DieseUnterhaltungskostenzuschüsseerhaltenSportvereine,wenn

- es sich umSportstättenhandelt,die auchvonder Stadtden hiesigenSportvereinenzurVerfügung

gestelltwerden(inder RegelSport-,Turn-undGymnastikhallen,Stadien undSportplätzesowie

Schwimmbäder)und

- derSportvereineinemSportfachverbandangehört,derdem DeutschenOlympischenSportbundoder

einemseiner Landesverbändeangehört.

2) Anschaffungvon Sportgeräten

Dieeinem.demLandessportbundNRWangeschlossenenSportfachverbandunddemStadtsportbund
AachenangehörendenAachenerSportvereineerhaltenfürdieAnschaffungvonGrundsportgeräteneinen
städtischenZuschuss:DieAnträgesindandieStadtAachen- FachbereichSport- zurichten.SiedürfenI

nur vom Gesamtvereingestellt werden und müssen vom Vereinsvorsitzendenunterschrieben'sein.

Fachgerätefür bestehendeAbteilungenkönnennichtzusätzlichvonden anderenAbteilungenbeantragt

werden.EinewiederholteAntragsteIlungfür einzelneAbteilungenist erstnachAblaufeinerWartefristvon

dreiJahrenmöglich.

Die HöhedesZuschussesbeträgt25 % der förderungsfähigenGesamtkostender Sportgeräte.Der
AnschaffungswertinklusiveMehrwertsteuerproeinzelnnutzbaremSportgerätmussmindestens400EUR
betragen.DerHöchstzuschussbeträgt2.500EUR.DieAnschaffungder Sportgerätedarferstnach
BewilligungdesZuschusseserfolgen.

DieAnträgemüssenbiszum01. Februarund01.Juli einesJahresbeimFachbereichSportvorliegen.Alle

später eingehendenAnträge könnenerst im darauf folgendenJahr berücksichtigtwerden.Über die

GewährungderZuschüsseentscheidetderSportausschusszweimaljährlich. DerFachbereichSportert~ilt

einen Bescheid, mit dem auch ein Vordruck für den Verwendungsnachweisübersandt wird. Der

Verwendungsnachweismussinnerhalbvonzwei MonatennachErhaltdes Bescheideserbrachtwerden.

3) Förderung besondererSportveranstaltungen

DieStadtAachengewährtfürüberregionaleSportveranstaltungenmitbesondererWerbewirkungfürdie
StadtAacheneinen Festbetragszuschuss.Hierzuhat der SportausschussbesondereRichtlinien
beschlossen.



4) FörderungzurQualifizierungehrenamtlicherMitarbeiterlinnen

DieStadtAachenbezuschusstMaßnahmenzur QualifizierungehrenamtlicherMitarbeiter/innenim Sport

nach den gesonderten"Richtlinienfür Förderungs-und Fortbildungsmaßnahmenvon ehrenamtlichen

Übungs-,Jugend-undOrganisationsleitern"in derjeweilsgültigenFassung.

IV. Schlussbestimmunqen

Die unter 11.und 111.aufgeführtenZuschüssekönnennur im Rahmender verfügbarenHaushaltsmittelgewährt
werden.

DieStadtAachenbehältsichvor, imEinzelfallKassenprüfungendurchdenFachbereichRechnungsprüfungbeiden

Zuschussempfängernvornehmenzu lassen.GegenstanddieserPrüfungendarfnurdieFragesein,obdieaufgrund

dieserRichtliniengewährtenZuschüsseim SinnederSportförderungverwendetwordensind.

DieseRichtlinienwurdenvomRatder StadtAachenam beschlossen.Sie tretenrückwirkendam

01.08.2008in Kraftundgeltenfür dasgesamteStadtgebiet.ZumgleichenZeitpunkttretendieRichtlinienvom
19.01.2005außerKraft.

Aachen,den

(Dr.Linden)


